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?)nS Noie Ärcuz.

kekcinntmackung betrettsnä ti

Im Jahre 1907 sollen wiederum drei

Sainariter-Hülfslehrerkiirsc iu drei verschic-

dcueu Laiidesgegendcn gleichzeitig abgehalten
werden. Wir macheu auf den InHall der

nachfolgenden „Grundsähe" aufmerksam und

ersuchen die Vorstände, dieselben im Schoße

ihrer Sektionen bekannt zu geben und zu
besprechen, sowie geeignete Mitglieder gum

Besuche eines Kurses auszuwählen nnd uns

bis 22. September 7907 anzumelden.

Wir haben, als mit einem Kurse zu be-

denkende Landesgegcnden, folgende anSge-

wühlt i

Bern - Stadt, Zürich - Stadt, Basel - Land

tLiestal), französischer Jura. Sie genaue Jest-

sehnng der drei Orte hängt von der Zahl
nnd Art der Anmeldungen und von noch zu

treffenden Abmachungen ab, so z. B., ob der

deutsche oder französische Jura gewählt werden

wird: Bern und Zürich werden wohl ziemlich

sicher sein. Zeit der Abhaltung der Kurse:

Zwischen 10. Oktober und >0. Dezember.

DaS llnterrichtsprogramm wird den knrS-

leitenden Sektionen rechtzeitig zugestellt werden.

Grundsätze sur die Ausbildung
voll

Slkiitültfttliiiffssekmil »»s -MsMmiiuit'ii

Allgemeines. Zur Förderung des schwei-

zcrischcn SamariterwesenS veranstaltet der

Porstand des schweizerischen Samariterbundes,

wenn das Bedürfnis vorhanden ist, alljährlich
in den Wintermonaten drei Samaritcr-Hülss-
lehrerknrse. Dieselben werden durchgeführt

nach einem verbindlichen Regulativ, daS vom

Vorstand deS schweizerischen SamariterbnndeS

zu entwerfen und der Direktion deS schwei-

zcrischcn Roten KrenzeS zur Genehmigung

vorzulegen ist. Sie werden vom schweizerischen

Zentralverein vom Roten Kreuz nnd dem

ticiltung von ^ülkletirerkurlen.

schweizerischen Samariterbund nach Maßgabe
der vorhandenen Mittel finanziell unterstützt.

Den beidc>? Vereinen steht gemeinsam das Ans-

sichtSrecht über die Durchführung der Kurse zu.

Organisation. Die allgemeine Organisation
der Hütfslchrerknrse ist Sache deS Zentral-
Vorstandes deS Samariterbundes. Derselbe

nimmt jeweilen bis Ende Juni jeden Jahres
Gesuche von Vereinen um Abhaltung von

Hülfslehrerknrsen entgegen. In tnnlicher Bc-

rücksichtignng dieser Gesuche und des all-
gemeinen Bedarfes an Hülfslehrern bestimmt
der Bundesvorstand im Einverständnis mit
der Direktion des Roten Kreuzes ivo und

wann die Kurse abzuhalten sind.

Die Leitung jedes einzelnen Kurses wird
vom Zentralvorstand des Samariterbundes
dem Vorstand eines beteiligten Vereins über-

tragen, der für die richtige Durchführung
verantwortlich ist.

Ort der Abhaltung. Die Kurse sollen an

zentral gelgenen Orten abgehalten werden,

so daß sie von mehreren Samaritervereinen

ohne große Reisekosten beschickt werden können.

Trilnehmrrjnhl. Die Deilnehmerzahl darf
nicht unter 10 und nicht über 10 betragen.

Bei einer großem Zahl von Anmeldungen

findet die nötige Reduktion durch den Bundes-

Vorstand statt, in gerechter Berücksichtigung
aller Verhältnisse.

Anmeldung. Die Anmeldung der Teil-
nehmer geschieht ausschließlich durch die

Vercinsvorstände, die dafür verantwortlich
sind, daß mir solche Leute zu dein Hülfs-
lehrerkurs angemeldet werden, die sich über

genügende Vorbildung atisweisen können, die

geistige Befähigung nnd Lehrgeschick besitzen

und von denen anzunehmen ist, daß sie nicht

nur den KnrS besuchen, sondern nachher als

Hülfslehrer längere Zeit erfolgreich wirken

werden.
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ülllödaurr. Die Dauer eines Kurses be-

trägt sechs Wochen mit möcheiittich zwei
Abenden von 2—2E. Arbeitsstunden.

Ilntm'icht. Der Unterricht umfaßt eilten

theoretischen und einen Praktischen Teil. Der

theoretische Unterricht wird in der Regel

durch einen ortsansässigen Arzt, der praktische

durch dienstfreies JnstrnktionSpersonal der

Sanitätstruppe erteilt. Das Lehrpersonal ist

angemessen zu honorieren.

Tinaiyiàô. Die Kurskosten jSalarierung
des Lehrpcrsonals und Vergütung seiner Reise-

anslagen, Lokal, Heizung, Beleuchtung, Neini-

gung, Inserate, Unterrichtsmaterial w.s werden

gedeckt durch:

n) ein Kursgeld von Fr. ä.— für jeden

Teilnehmer, das von den betreffenden

Vereinen zu tragen lind bei Knrsbeginn
einzuzahlen ist;

k) Zuschüsse aus den Zentralkassen des

schweizerischen Noten KrenzeS und des

schweizerischen Samaritcrbundes.
Das Rechnungswesen der Hülfslehrerkurse

wird vom Kassier des schweizerischen Sama-
riterbnndes geführt.

Zchllltipriitüllg. Den Schluß eines jeden

Samariter-,Hülfslehrerkurscs bildet eine Prü-
fung, zu der der Vorstand des schweizerischen

Samariterbuudes die Direktion des schweize-

rischen Roten Kreuzes und die Vorstände der

beteiligten Vereine mindestens 14 Tage zum
voraus einladen wird. Ueber den Verlauf
des Kurses ist am Schluß von der Kurs-
leitung und dem Lehrpersonal gemeinsam an

den Vorstand des Samariterbundes ein schrift-

licher Bericht zu erstatten. Das Mitglieder-
Verzeichnis samt Absenzcnliste und abgeschlvs-

jener Kursrechnnng ist beizulegen.

sFuslvkiô. Den Teilnehmern, die den Kurs
mit Fleiß lind Erfolg besucht haben, wird

an der Schlußprüfung ein schriftlicher AuS-

weis ohne Qualifikation übergeben.

Mit Samaritergruß!

Bern, IM Juli 1907.

Mmens des Zeàl'voàdes
des là'izmlà Sanmileàdes;

Der Präsident: Der I. Sekretär:

Ed. Michel. E. Matl,,,s.

kuz Vsreinzleben.

Gemeinsame Feldiibnng obercinmenta-
lischer Samaritervrrrine. Sonntag, den 14, Juli,
mittags I Uhr, fanden sich ans dem Bahnhofplan in

Biglen 89 Mitglieder der Vereine Affvltern, Arm,
Biglen, Großhöchstetlen, Grünenmatt, HaSle-Rüegsan
nnd Schloßivil zu einer größer» Feldübnng mit Eisen-

bnhntransport znsaminen. Einer, nach Supposition
am hohen Fröschbühldamm durch Eisenbahnunglück
verwundeten Reisegesellschaft von 8 Erwachsenen und

18 Schulknaben sollte die erste Hülfe gebracht und von

ihr ein zweckmäßig eingerichtetes Notjpitnl in Groß-

höchstetten bezogen werden. Zwischen 1-/, und 2V„
wurden die Simulanten von 4.1 Samariterinnen und

Samaritern mit Notverbanden versehen, die steile

Böschung hinuntertransportiert und auf den nahe,

aber jenseits eines Baches gelegenen Berbandplah

eingeliefert.
Um 2'F Uhr fuhren zwei sehr praktisch eingerichtete

Transportwngen, sowie eine bestens verwendbare

Vclotragbahre vor, um die Ueberführnng der ans

Stroh in grünem Wicsenplan gebetteten nnd von

Schirmen beschatteten Patienten nach dem 1V Minuten
entfernten Bahnhofplan zu besorgen. Hier stunden zu
deren Ausnahme ein Personen- nnd ein Güterwagen
bereit, welche den Vereinen von der Direktion der

Burgdorf-Dhun-Bahn in freundlicher und verdanken?-

werter Weise zur Verfügung gestellt worden waren.

Der Güterwagen war von einer Abteilung improvi-
sntionsknndiger Samariter in Zeit von 14/,. Stunden
so hergerichtet worden, daß acht Tragbahren mit
Zchwerverwundeten hineingehängt werden konnten.

Siehe „Anleitung zur Improvisation von Transport-
Mitteln für Kranke und Verwundete, herausgegeben

durch die Direktion des schweizerischen Zewralvereins
vom Roten Kreuz". Figur 7V nnd 71. Alle andern

Patienten fanden im Personenwagen zweckentsprechende

Unterkunft. Auch hier wurde eine Anzahl Ordonnanz-
nnd improvisierter Tragbahren eingehängt. Ein dritter
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